
Vorwort

Eine Vielzahl von rechtlichen Bestimmungen verpflichten den Arbeitgeber zur Bekanntgabe be-
stimmter Gesetze, Verordnungen, einzelner Regelungen und Mitteilungen. Diese ergeben sich ins-
besondere aus dem Arbeitsrecht und dem Arbeitsschutzrecht.

Gegenstand des vorliegenden Bandes sind deshalb Vorschriften aus den Bereichen Arbeitszeit,
Gleichbehandlung und Schutz bestimmter Arbeitnehmergruppen.

Wir haben uns bei der Auswahl der Vorschriften vorrangig auf solche beschränkt, die von nahezu
allen Betrieben und Dienststellen in geeigneter Form betriebsöffentlich gemacht werden müssen
oder von besonderer Wichtigkeit sind. Dabei haben wir bewusst auch solche Vorschriften in die-
sem Band zusammengetragen, die nicht aushangpflichtig sind oder nur Bestimmungen enthalten,
die zur Bekanntgabe einzelner Hinweise verpflichten. 

Wir möchten darauf hinweisen, dass neben den ebenfalls in allen Betrieben auszuhängenden Un-
fallverhütungsvorschriften der jeweiligen Berufsgenossenschaft für bestimmte Branchen noch wei-
tere gesetzliche Vorschriften ausgehängt werden müssen, so z. B. die Verordnung über den Schutz
vor Schäden durch Röntgenstrahlen, die Verordnung über Arbeiten in Druckluft, die Gefahrstoff-
verordnung, die Schankanlagenverordnung, die Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz
auf Baustellen und anderes mehr. Falls Ihr Unternehmen zu einer Spezialbranche gehört, empfeh-
len wir, sich bei der Gewerbeaufsicht über die für Sie geltenden Aushängepflichten zu informieren.

Die Form der betrieblichen Bekanntmachung ist auf unterschiedliche Weise vorstellbar. Nahelie-
gend ist der Aushang am „Schwarzen Brett“. Auch ein anderer allgemein zugänglicher und von je-
dem Arbeitnehmer frequentierter Ort, wie z. B. die Stechuhr, kann für die Auslage oder den Aus-
hang in Frage kommen. Besonders praktisch für den Aushang erweist sich bei der vorliegenden
Textsammlung die Lochung am linken oberen Rand.

Es liegt nahe, dass sich die vorgeschriebenen Bekanntmachungen nicht allein in einem gut lesba-
ren Zustand befinden müssen, sondern auch in diesem Zustand zu erhalten sind. Unleserliche oder
sogar verschwundene Aushänge oder Auslagen sind also baldmöglichst durch neuwertige in ein-
wandfreiem Zustand zu ersetzen. Darüber hinaus wird der Arbeitgeber angehalten, stets die aktu-
ellen Fassungen der aushangpflichtigen Vorschriften bereitzustellen. Die genaue Beobachtung der
Tätigkeit des Gesetzgebers in diesem Bereich wird dem Arbeitgeber daher empfohlen.

Die Erfüllung der Aushangpflicht wird von den Gewerbeaufsichtsämtern überprüft. Eine Verletzung
dieser Pflicht – auch in Unkenntnis – stellt eine Fahrlässigkeit dar, die gewöhnlich als Ordnungs-
widrigkeit mit einer Geldbuße (im Falle des Arbeitszeitgesetzes zum Beispiel bis zu 2.500,00 Euro)
geahndet werden kann.
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